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5611 bis 30000
5611 Kinder kamen im Jahre 1939 als Notfälle
allein ins Inselspital nach Bern. In der
Schweiz rechnet man 30 000 Unfälle bei
Kleinkindern im Alter bis zu vier Jahren.

Man muss Gefahren sehen, dann kann man
sie vermeiden!
In den ersten Monaten braucht ein Säugling
kein Kopfkissen. Später kann man ein Kissen

unter die Matratze schieben. Tüchlein
aller Art und Windeln gehören nicht ins Bett
eines Kleinkindes. Spielzeuge, von denen
Teile abgerissen werden können, darf man
den Kindern nicht geben. Solche Dinge dürfen

auch nicht über dem Bett hängen.
Nach jedem Essen soll das Kind auf den
Armen der Mutter aufstossen (görbseln). Dann
soll man das Kind auf den Bauch legen. Eine
Bettdecke soll man am unteren Ende des
Bettes festbinden. Sie darf nur bis zur Brust
des Säuglings reichen.
Vor dem Wickeln muss man alles, was man
braucht, bereitlegen. Wird man weggerufen,
nehme man das Kind auf den Arm.
Kinderwaagschalen können kippen. Wenn man ein
Kleinkind auf dem Rücken trägt, muss man
aufpassen: Wenn man sich bückt, kann es
herausfallen. Wenn man es an der Brust trägt,
kann es gequetscht werden.
Vor dem Baden soll man das Wasser prüfen.
Ist das Kind im Bad, darf man nicht heisses
Wasser zugiessen. Das Kind muss man fest
halten. Mit Bettflaschen oder Heizkissen soll
man das Bett, wenn nötig, nur vorwärmen.
Man lasse das grösser werdende Kind nie
allein beim Baden.
Vor dem Überqueren einer Strasse schaue
man sich um. Man lasse den Kinderwagen
nicht los.

Im Auto sollen die Säuglinge im Oberteil des
Kinderwagens oder in einer Tragtasche
liegen.

Aus der Beratungsstelle
für Unfallverhütung

Anzeigen
Basel'. Donnerstag, 22. Januar, 20 Uhr:
Kleintierpflege: 3. Abend: Katzen, im Clubraum,
Socinstr. 13.

Donnerstag, 29. Januar, 20 Uhr: Kleintierpflege:

4. Abend: Hunde.
Die Beratungsstelle

Bern. Gehörlosenverein: Sonntag, den 8.
Februar, 87. Generalversammlung im Bürgerhaus

an der Neuengasse um 14 Uhr.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern
noch viel Glück zum neuen Jahr. Ebenfalls
sind Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Langenthal. 18. Januar 1981, 14 Uhr, Gottes-
x_, (DT,o.i-»i^i:j.®ceo-T3i dienst im Kirchgemeindehaus. Anschlies-

send Zvieri im Restaurant «Zum Turm».
^ S! m E ii <5 » oi® Freundliche Einladung. Pfr. H. Giezen-

danner.
25. Januar 1981: Kein Gottesdienst.

Pfr. H. Giezendanner.
: *2 5 sir. s J s ël

Schaffhausen. Sonntag, 25. Januar 1981,
ml X-2-g ^ 14.30 Uhr, Hofackerzentrum Buchthalen,

Gottesdienst, in Vertretung von Pfr. W. Gas's

ser predigt K. Raas, Kapitän der Heilsarmee.
-»•Sc.« v wri«S; r!8«S «w — —; co o Herr Wipf berichtet vom Ausflug nach

1 s Deutschland. Dann Kaffee und Kuchen.
W. H. Sünwoldt-Rösli

ils« c|;',ï Thun. Gehörlosenverein: Am Sonntag, den
1 g,® | £

1 25. Januar 1981, um 13.45 Uhr 64. Hauptver-E.E|S5Sammlung im Restaurant Freienhof Thun.
£ §?! Alle Mitglieder und Besucher sind dazu ein¬

geladen. Bei Nichterscheinen wird laut Sta-
£ ® 2 m o » S

1 1 E S S ® à => tutenreglement gebüsst. Der Vorstand

|E^l5S!|!<§^gc-:Sg®o

0) * "2 c I I. n Q ^ o ° U (0 Merkblatt für die Pflege von
«Hit hörbehinderten Patienten

L ® (DU ^ — u." ^ =5 c o ^ T ^ Unsicherheit an sich ist unangenehm. Das
c l,u'Eco£§"o|sl li^:a§ schlechte Gehör verunsichert viele davon
o> 2 S g Betroffene. Der kranke, schwerhörige
.E x

m m o ^ 15 ^ r S 3 f2 " I Mensch möchte sicher sein, dass er Arzt und
I £-§cü«~®t5"i?- Pflegepersonal richtig versteht. Um diesem

I i ^ ® ° 2 ® ,E 2 £ g | i 5 1 Wunsch Rechnung zu tragen, gibt der BSSV
'• -o ® — co | S 2 S ein Merkblatt für das Pflegepersonal heraus

"fog mit kurzen, wichtigen Hinweisen über die

O S ï"Onoïï °
o
m °-£|EsgüS^^|«c;ig.üIo Verständigung mit Hörbehinderten sowie

einfachen Regeln für die Handhabung der
S ® m S f o o Ê d £ § ® iS E Ï £ o :2 WftrffPrätP^ o T3 cd a. o_< o. —3 co ^ =j q n cd Q- n iiorgeraie.

Gehörlosen Sportclub Bern
Samstag, 14. Februar 1981

12. Hallenfussballtumier
in der Turnhalle Riedli, Münchenbuchsee.
Spielzeit: 13.00 bis 18.00 Uhr.
Mannschaften: Basel, St. Gallen, Zürich, Lu-
zern I und II, Freiburg, Lausanne, Chur, Bern
I und Bern Nachwuchs.
Verpflegungsmöglichkeit in der Turnhalle
während des Turniers.

7. Berner Kegelmeisterschaft
im Restaurant «Pony», Hessstrasse 47, Liebefeld

bei Bern (Bus 17 bis Hessstrasse oder
Bus 16 bis Steinhölzli).
Zeit: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Wurf: 30 einfach, 30 Spick.
Startgebühr: Fr. 16- mit Medaille; Fr. 10-
ohne Medaille.
Auszeichnung: 1 Wanderpreis, Medaillen.
Anmeldung: M. Nägeli, Heckenweg 57,
3007 Bern.
Anmeldeschluss: 17. Januar 1981.

Grosser Unterhaltungsabend
im Restaurant Bürgerhaus, Neuengasse,
Bern. Saalöffnung 19.00 Uhr. Theater, Tombola,

Preisverteilung und Tanz mit «Four
Lights» bis 3.00 Uhr.

Im Altersheim
«Friedau»
in Zizers GR sind

2 Plätze frei.
Man wende sich an Herrn R. Frei, Altersheim
«Friedau», 7205 Zizers GR.

Gehörlosen-Sportklub Bern

Voranzeige
Samstag, 14. Februar 81
Hallenfussballtumier und Berner
Kegelmeisterschaft
mit Unterhaltungsabend

Dieser Nummer
liegt ein Einzahlungsschein bei. Ich
bitte alle Leser, damit in den nächsten

Tagen das Abonnement für die
GZ einzulösen. Das Abonnement
muss im voraus bezahlt werden. Viele

Gehörlose haben für 1981 schon
bezahlt. Ihnen sage ich herzlichen
Dank.

Das Jahresabonnement kostet Fr.
20.-, wer halbjährlich bezahlen will,
zweimal Fr. 11.-. Kleine Spenden
sind immer willkommen.

Der GZ-Verwalter
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